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Die untenstehenden Vorschriften gelten für Manns-Tore und für Tore und ergänzen die wichtigsten 
nachfolgenden Regelwerke:   

- VSS 40 693a, Fauna und Verkehr – Wildzäune 
 
Die Breite « a » der Manns-Tore beträgt mindestens 100cm, bzw. 150cm, jene der Tore 400cm. Die Breite 
der Manns-Tore ist zwingend mit den Gebietseinheiten (GE) abzusprechen. 
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Gemäss VSS 40 693a müssen Manns-Tore und Tore mit einem durchgehenden Betonriegel 
(Streifenfundament) eingebaut werden. Diese Bauweise vermeidet differenzielle Setzungen zwischen 
Fundamenten, bzw. zwischen Torpfosten. 
 
Der Standort der Manns-Tore und Tore muss vorgängig in Übereinstimmung zum Nachbarrecht und zum 
Zugangsrecht auf das Grundeigentum Dritter (mögliche Vereinbarungen oder Wegerechte) festgelegt 
werden. 
 
In flachen Bereichen und auf Dammschüttungen müssen sich Manns-Tore oder Tore nach aussen hin, weg 
von der Nationalstrasse öffnen lassen.  
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